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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach im Vogtland 

 
Ausgegeben in Reichenbach im Vogtland am 29.10.2025 

Ausgabe 2025/50 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

des Wahlergebnisses  
für die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat der Ortschaft Friesen  

der Stadt Reichenbach im Vogtland am 26. Oktober 2025 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28. Oktober 2025 
das Wahlergebnis für die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat der Ortschaft Friesen der 
Stadt  
Reichenbach im Vogtland entsprechend § 50 Absatz 3 Sächsische Kommunalwahlord-
nung (SächsKomWO) festgestellt.  
 
Gemäß § 51 SächsKomWO wird das Wahlergebnis der Ergänzungswahl zum Ort-
schaftsrat der Ortschaft Friesen der Stadt Reichenbach im Vogtland hiermit öffentlich 
bekannt gemacht: 
 
I. Wahlergebnis 
 

Zahl der Wahlberechtigten: 372 

Zahl der Wählerinnen und Wähler: 189 

Zahl der ungültigen Stimmzettel: 8 

Zahl der gültigen Stimmzettel: 181 

Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 529 

Wahlbeteiligung: 50,8 % 

 
 
Die von den Parteien und Wählervereinigungen erreichten Gesamtstimmenzah-
len und somit ermittelten Sitze im Wahlgebiet: 
 

 Partei / Wählervereinigung 
Gesamt-

stimmenzahl 
% Sitze 

1 Die Linke (Die Linke) 64 12,
1 

0 

2 Bürgerinitiative BITex (BITex) 465 87,
9 

3 

 
 
 
 



2 
 

Elektronisch können diese Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) einzeln oder widerruflich fortlaufend ohne 
Kosten der Stadt Reichenbach im Vogtland von dort (über www.reichenbach-vogtland.de/stadt-buerger/amtliche-
bekanntmachungen/) bezogen werden. 
Abdrucke dieser amtlichen Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) können einzeln oder stets widerruflich 
fortlaufend jeweils gegen Erstattung der Kosten (Gebühren und Auslagen) nach Maßgabe der Verwaltungskosten-
satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland von der Stadt Reichenbach im Vogtland bezogen oder im Bürgerbüro 
der Stadt Reichenbach im Vogtland eingesehen oder ausgedruckt und ausgehändigt werden. 

Zahlen der für die einzelnen Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen: 
 
1 Die Linke (Die Linke) 
 
Lfd.   Name, Vorname  Beruf oder Stand    Stimmen 
Nr.       
 
1. Barth, Volker   Rentner     64 
 
 
2 Bürgerinitiative BITex (BITex)  
 
Lfd.   Name, Vorname  Beruf oder Stand    Stimmen 
Nr.       
 
1.  Kaule, Claudia  Podologin     222  

              
2.  Hornung, Steffi  Geschäftsführerin    243 

         
Es wurden folgende Bewerber gewählt: 
 
2 Bürgerinitiative BITex (BITex)  
 
Lfd.   Name, Vorname  Beruf oder Stand    Stimmen 
Nr.       
 

1. Hornung, Steffi  Geschäftsführerin    243 
  

2. Kaule, Claudia  Podologin     222  
            
  

3. Sitz Nr. 3 nicht zuteilbar 
 
 
Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge: 
 
2 Bürgerinitiative BITex (BITex) 
 
 

 keine Ersatzpersonen 
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II. Hinweis zur Einspruchsfrist  
 

Gegen die Wahl kann gemäß § 25 Absatz 1 Kommunalwahlgesetz (KomWG) Ein-
spruch erhoben werden. Dieser kann von jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber 
und jeder  
Person, auf die bei dieser Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von zwei Wochen 
nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Nie-
derschrift unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt 
Vogtlandkreis,  
Postplatz 5 in 08523 Plauen erhoben werden. 
 
Reichenbach im Vogtland, den 28.10.2025 
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 
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